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Bauen im Außenbereich

Der Konflikt um das Bauverbot im Außenbereich hat sich zugespitzt. 

Zum einem hat der Vertreter der Grünen alle Mehrheitsbeschlüsse, die gegen den Vorschlag der Verwaltung Bauen im Außenbereich ermöglichen, der Regierung vorlegen lassen. Sie hat diese Beschlüsse prompt als nicht rechtskonform ausgesetzt.

Zum anderen haben verschiedene Stadträte vor laufender livestream Kamera bekundet, dass sie sich an das Bauverbot nicht gebunden fühlen, was in einem Rechtsstaat als grobe Fahrlässigkeit ausgelegt werden  und somit zu Schadensersatzansprüchen führen kann.. 

Noch vor den Grünen und der ÖDP habe ich in eklatanten Fällen der Missachtung des Bauverbots im Außenbereich die Regierung als Aufsichtsbehörde eingeschaltet und habe mich dafür als „päpstlicher als der Papst“, und als „Petzer mit typisch deutscher Stänker-Mentalität“ verunglimpfen lassen müssen. Ich plädiere dennoch dafür, sich an das Bauverbot zu halten, auch wenn es manchem als bürgerfeindlich erscheint oder ein Bau „eh niemand störe“. Öffentliche Belange gehen vor. Wem das Gesetz als bürgerfeindlich und gegen den gesunden Menschenverstand gerichtet erscheint, muss seinen politischen Einfluss geltend machen, es zu ändern, einfach ignorieren, geht nicht. 

Froh bin ich darüber, dass ich einigen Bauwerbern  zu Genehmigungen verhelfen konnte, weil ich die Verwaltung trotz ursprünglich ablehnender Haltung davon überzeugen konnte, daß auch im Außenbereich eine Lückenbebauung möglich ist, wenn bereits eine Splittersiedlung von einigem Gewicht vorhanden ist und keine Vorbildwirkung für weitere Genehmigungen vorliegt

Im Fall „Berghof“, wo der Sohn eines die Landwirtschaft bereits aufgegebenen Bauern eine Scheune abreißen und dafür ein Wohnhaus errichten will, habe ich zugestimmt mit der Begründung, ein solches Vorhaben widerspreche nicht dem Sinn des Gesetzes, da es nicht zu einer Zersiedlung der Landschaft beitrage und deshalb aus Billigkeitsgründen eine Baugenehmigung zu rechtfertigen sei.  Damit lag ich aber falsch, denn, wie mir von Rechtsprofessor Dr. Söhn habe erklären lassen,  besteht der Sinn des Bauverbots im Außenbereich nicht nur in der  Verhinderung der Zersiedlung der Landschaft, sondern auch in der Verhinderung von nicht der Landwirtschaft dienender Wohnnutzung im Außenbereich. Dazu gibt es den Innenbereich und Bebauungspläne für Wohgebäude. Den Umbau von Scheunen in Wohnhäuser erlaubt das Gesetz nicht. So hat auch die Regierung entschieden und den Mehrheitsbeschluss ausgesetzt .

Bebauungsplan „Grünau-/Erhardstraße“

Der Bebauungsplan wurde auf Grund des Wunsches des Investors KVV nach § 13a des Baugesetzbuches erstellt. Dieser Paragraph ermöglicht es, Brachflächen im Innenbereich  durch die Aufstellung eines Bebauungsplans in beschleunigter Form einer Nutzung zuzuführen.  Ein Konflikt ergab sich dadurch, dass der Investor ausschließlich Büronutzung plant, der Rahmenplan „Innenstadtentwicklungskonzept 2030“  aber Wohnnutzung empfiehlt. 

Auf die Frage, warum im Bebauungsplan „Grünau-/Erhardstraße“ nicht, wie im „Innenstadtentwicklungsplan 2030“ vorgesehen und von der FWG auch gewünscht, teilweise Wohnnutzung verpflichtend vorgeschrieben wurde, weise ich darauf hin, dass es hier Probleme mit dem Lärmschutz gibt. Die Stadt kann hier Wohnnutzung nicht zwingend vorschreiben – was grundsätzlich auch in dem hier bestehenden Kerngebiet bei der Geltendmachung besonderen städtebaulichen Gründe als Ausnahme möglich ist – weil hier laut Lärmgutachten die Voraussetzungen für gesunde Wohnverhältnisse wegen des Lärms vom Bahngelände und ZOW nicht gegeben sind.  

Bau in der Römerstraße 

Fälschlicherweise meinten Anlieger, ÖDP und Forum Passau, der Rahmenplan Innstadt verbiete eine Bebauung in den dort noch vorhandenen  Gärten zwischen Schmiedgassse und Römerstraße. In Wirklichkeit findet man dort: „ eine maßvolle Verdichtung in den Gärten der Jahn- und Römerstraße ist denkbar. Eine Zunahme der Wohnbevölkerung ... ist wünschenswert“.  Dementsprechend hat die Verwaltung  ein zweistöckiges Haus dort als laufende Angelegenheit der Verwaltung genehmigt. Satzungsgemäß war der Bauausschuss damit nicht befasst. 

Im Zusammenhang mit dem  Streit wegen der Genehmigung eines Wohnhauses in einem Gartengrundstück zwischen Römerstraße und Schmiedgasse mache ich darauf aufmerksam, dass die Verwaltung, im Innenbereich satzungsgemäß alleinig zuständig für Baugenehmigungen, richtig gehandelt habe.  Eine Verweigerung der Bebauung hätte einen Eingriff in das Baurecht des Investors nach § 34 Baugesetzbuch bedeutet, und hätte zu Entschädigungsforderungen gegenüber der Stadt geführt. Das musste auch das Denkmalamt, das den Garten von Bebauung freihalten wollte, anerkennen.

Konzept „Gehölze der Innufer“

Ich habe mit Erfolg die Erweiterung des Konzepts „Gehölze der Innufer“ von der Mühlbachmündung bis zur Ägidienkirche beantragt. Leider sei es mir aber nicht gelungen, die Freistellung der Ägidienkirche zu erreichen und die Sicht vom Fuß- und Radweg auf die Altstadt zu sichern. Beides wird nicht verwirklicht, da in das Konzept die Forderung nach Sichtbeziehungen zwischen Innufer und Altstadt im Gegensatz zum Konzept im Bereich zwischen St.Severin und Mühlbachmündung keine Berücksichtigung fand. Die Sukzession, also das ungehinderte Aufwachsen der Bäume und Sträucher,  wird zugelassen.

Im Rahmen der Diskussion  entspann sich eine Kontrovers über die Bedeutung des Begriffs „FFH“ (Flora-Fauna-Habitat). Für die Grünen und die ÖDP interpretieren, wenigsten was die Innufergehölze betrifft,  FFH als eine „Vorrangfläche Naturschutz“, in der Eingriffe in die Natur nicht erlaubt sind. In Wirklichkeit sind Eingriffe in die ein FFH-Gebiet möglich, solange sie nicht gegen das im FFH-Gebiet geltende „Verschlechterungsverbot“ verstoßen. Für den hier vorliegenden Lebensraumtypus „Silberweidenaue“ ist das  Zurückschneiden der Weiden von Zeit zu Zeit geradezu typisch und zur Erhaltung dieses Lebensraumtypus sogar nötig. Außerdem würde es die Sichtbeziehungen zwischen Innufer und Altstadt erhalten. 

Zäune in Freier Natur

Erfolglos war ich in meinem Bemühen, gegen die Zäune im Bereich „Schönauerhof“ vorzugehen. Laut Regierung habe ich zwar Recht mit meiner Meinung, dass es auch im Innenbereich „freie Natur“ gebe und somit die untere Naturschutzbehörde ein Zaunverbot hätte durchsetzen können (was sie auch wollte), aber die Mehrheit des Bauauschusses war gegen ein Vorgehen gegen die Zäune.

Gedenktafel des Knaben Otto Artner

Ich habe den Antrag gestellt, die Gedenktafel des Knaben Otto Artner, des Ersten aller im Innstadtfriedhof beerdigten Toten folgenden Inhalts:

In Folge göttlichen Willens

wurde der 4 1/2 jährige Knabe

Otto Artner

am 9.Juli 1878 als Erster in

diesem Friedhof, der geweihten Erde übergeben.

Gewidmet von den trauernden Eltern

Michael und Therese Artner

bürgl. Maler und Vergolders Ehegatten

einen prominenteren Platz zu geben. Sie ist etwas lieblos mit Maurerhaken aus dem Baumarkt an schiefer Wand am Schöpfbrunnen nach dem Osttor angebracht. Das Friedhofsamt wird sich darum kümmern

Klaus Schürzinger,  18.01.2012

